
Seite 1 von 4

Name der befragenden Behörde

Kurzbefragung Haushalte im Zensus 2022 
Personenfragebogen (HH-1)
Bitte beziehen Sie Ihre Angaben auf Ihre  
persönliche Situation am 15. Mai 2022. 

Persönliche Angaben
Bitte machen Sie zunächst Angaben zu Ihrer Person. 1   Beziehen Sie sich dabei bitte auf die Anschrift, an der Sie die 
Information zur Befragung erhalten haben bzw. die oder der Erhebungsbeauftragte Sie angetroffen hat.

Vorname/-n  .................

Nachname  .....................

Straße  ..............................

Hausnummer  ...............

Postleitzahl (PLZ)  .....

Ort  ......................................

Telefonnummer  
(für Rückfragen)  ............

Online Einfach online ausfüllen: 
https://www.zensus2022.de

Zugangsnummer:  Aktivierungscode:

Wichtige Hinweise

Im Rahmen des Zensus 2022 dient diese Befragung der 
Ermittlung der Einwohnerzahl.

Bitte füllen Sie für jede Person einen Fragebogen aus.  
Für Personen, die nicht selbst antworten können,  
kann dies stellvertretend erfolgen.

● Beantworten Sie die Fragen der Reihe nach.  
 Pfeile hinter Antwortkästchen zeigen Ihnen,  
 welche Frage Sie als nächstes beantworten sollen: 

Ja  .............................. 7X

● Bitte geben Sie, sofern nicht anders angegeben, bei  
 jeder Frage nur eine Antwortmöglichkeit an.

● Verwenden Sie einen blauen oder schwarzen Kugel- 
 schreiber und tragen Sie Ihre Angaben in Großbuch- 
 staben ein. Nicht benötigte Felder bitte leer lassen:

Vorname/-n  ............. H E I N Z J Ö R G   

Nachname  ................. G R O ß - S C H W I C K
● Tragen Sie alle Angaben linksbündig ein: 

 Hausnummer  ..........   1 6 a

● Beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die   
 Erläuterungen 1  bis 4  auf Seite 2 des Fragebogens.

● Nehmen Sie Korrekturen wie folgt vor: 

Ja  .............................. X Nein  ............................. X

Platzhalter 
Zugangsnummer/Barcode

Platzhalter für Aufkleber  
Zugangsnummer/Barcode

1234 1234 1234 fx12fx12fx12
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1 Welches Geschlecht haben Sie  
(nach Geburtenregister)?  2

Männlich ...................................................................

Weiblich  ....................................................................

Divers  .........................................................................

Ohne Angabe (nach Geburtenregister)  .......

2 Wann wurden Sie geboren?  3

Geburtsdatum  .......................... . .
 T T M M J J J J

3 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?

Nur die deutsche  
Staatsangehörigkeit  ............................................

Die deutsche und mindestens  
eine weitere (ausländische)  
Staatsangehörigkeit  ............................................

Nur eine oder mehrere ausländische 
Staatsangehörigkeiten  .......................................

Staatenlos oder  
Staatsangehörigkeit ungeklärt  .......................

4 Welchen Familienstand haben Sie?  4

Ledig  ..........................................................................

Verheiratet oder eingetragene gleich- 
geschlechtliche Lebenspartnerschaft  .........

Geschieden oder eingetragene gleich- 
geschlechtliche Lebenspartnerschaft  
aufgehoben  .............................................................

Verwitwet oder eingetragene Lebens- 
partnerin/eingetragener Lebenspartner 
(gleichgeschlechtlich) verstorben  .................

Erläuterungen zum Fragebogen

1  Persönliche Angaben: Bitte geben Sie alle Vornamen 
an, wie sie im Personalausweis bzw. in der Geburts- 
urkunde vermerkt sind. Geben Sie beim Nachnamen 
auch eventuelle Namenszusätze (z. B. „von“) an. 

2  Geschlecht: Bitte geben Sie das Geschlecht an, wie  
es im Geburtenregister erfasst ist. Wählen Sie die  
Antwortmöglichkeit „Divers“ oder „Ohne Angabe“ bitte 
nur dann aus, wenn im Geburtenregister „Divers“ oder 
„Ohne Angabe“ eingetragen ist. „Ohne Angabe“ ist  
also keine Antwortoption, um in dieser Erhebung  
keine Auskunft zum Geschlecht zu geben.

3  Geburtsdatum: Personen, die nach dem 15. Mai 2022 
geboren wurden, sind nicht einzutragen. Personen, 
die am 15. Mai 2022 oder davor verstorben sind, sind 
ebenfalls nicht einzutragen. 

4  Familienstand: Bitte tragen Sie hier Ihren rechtlichen 
Status ein. Dies soll unabhängig von der Lebens- 
situation erfolgen (z. B. geben verheiratete Paare, die 
getrennt leben, dennoch „Verheiratet“ als Familien-
stand an). Geben Sie „Ledig“ nur an, wenn Sie noch 
nie verheiratet oder in einer eingetragenen gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaft waren.

Bitte beziehen Sie sich in Frage 5 auf die auf 
Seite 1 genannte Anschrift.

Hinweis

5 Wie viele Personen haben am 15. Mai 2022  
in dieser Wohnung gewohnt?

 Bitte berücksichtigen Sie auch
 ‒ Personen, mit denen Sie eine  

  Wohngemeinschaft bilden, 
 ‒ Untermieterinnen/Untermieter und  
 ‒ alle Kinder, die in dieser Wohnung leben.

 Personen, die nur vorübergehend zu Besuch  
sind, gelten nicht als Bewohnerinnen/ 
Bewohner und werden nicht mitgezählt.

Anzahl Personen  
(Sie selbst eingeschlossen)  ..................................

6 Haben Sie am 15. Mai 2022 noch mindestens  
eine weitere Wohnung oder ein weiteres Haus  
in Deutschland bewohnt?

 Dazu zählen auch ein Zimmer, eine Unterkunft  
oder ein Heim.

Ja  ................................................................................. 7

Nein  .......................................................................... Ende

7 An welcher Anschrift befand sich am  
15. Mai 2022 Ihre Hauptwohnung?

 Hauptwohnung ist bei mehreren Wohnungen  
die überwiegend genutzte Wohnung. Sollten Sie 
als Wochenendpendlerin/Wochenendpendler 
am Wochenende bei Ihrer Familie wohnen, so 
geben Sie bitte die Wohnung der Familie als Ihre 
Hauptwohnung an. Für Studierende ist die  
Wohnung am Studienort die Hauptwohnung.

Meine Hauptwohnung befand sich an ...

... der auf Seite 1 genannten Anschrift.  ....

... einer anderen Anschrift.  .............................

Ende der Befragung. Bitte senden Sie den Fragebogen  
im beiliegenden Rückumschlag zurück. Vielen Dank.
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach  
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter  
https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung, Verantwortliche
Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, alle zehn Jahre 
eine Volkszählung (Zensus) durchzuführen.
Die Kurzbefragung der Haushalte im Rahmen des Zensus 2022 
dient der Feststellung, ob Personen, die im Melderegister ver-
zeichnet sind, an der angegebenen Anschrift wohnen oder ob 
an einer Anschrift mit Wohnraum Personen wohnen, die nicht 
in den Melderegistern verzeichnet sind, und damit der Ermitt-
lung der Einwohnerzahl. Sie wird in allen Gemeinden sowie 
in Städten mit mindestens 400 000 Einwohnern für Teile der 
Stadt mit durchschnittlich etwa 200 000 Einwohnern als Stich-
probenerhebung bei Personen an Anschriften mit Wohnraum 
durch die jeweils zuständigen statistischen Ämter der Länder 
durchgeführt. Daneben können zur Durchführung der Erhebung 
weitere Erhebungsstellen eingerichtet werden, welche mit den 
statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsame 
Verantwortliche nach der D S - G V O sind. 
Das Statistische Bundesamt ist in Zusammenarbeit mit dem 
Informationszentrum Bund (I T Z Bund) nach § 2 Absatz 2 Zensus-
vorbereitungsgesetz 2022 (Zens Vorb G 2022) verantwortlich für 
die I T-Infrastruktur, die für die Verarbeitung, insbesondere die 
Aufbereitung und Datenhaltung der erhobenen Daten, notwen-
dig ist. Die Kontaktdaten der Verantwortlichen finden Sie auf 
dem Anschreiben Ihres Statistischen Landesamtes.
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist gemäß § 27 Zensus-
gesetz 2022 (Zens G 2022) für die Verarbeitung der zentral ge-
speicherten Daten das nach den Vorschriften des Zens G 2022 
sowie nach den §§ 2 und 3 des Zens Vorb G 2022 für die Daten-
verarbeitung zuständige statistische Amt.  
Stichtag der Erhebung ist der 15. Mai 2022.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Zens G 2022 in Verbindung mit dem 
B Stat G. Die Kurzbefragung Haushalte umfasst die Erhebungen 
zu § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Zens G 2022. Erhoben werden 
die Angaben nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 8 Zens G 
2022.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 23 Zens G 2022 in Ver-
bindung mit § 15 B Stat G. Nach § 25 Zens G 2022 sind alle 
Volljährigen und alle einen eigenen Haushalt führenden 
Minderjährigen auskunftspflichtig. Sie sind jeweils auch aus-
kunftspflichtig für minderjährige Haushaltsmitglieder, die 
unter den ausgewählten Anschriften wohnen. Für volljährige 
Haushaltsmitglieder, die insbesondere wegen einer Krankheit 
oder Behinderung nicht selbst Auskunft geben können, ist 
jedes andere auskunftspflichtige Haushaltsmitglied auskunfts-
pflichtig. Gibt es kein anderes auskunftspflichtiges Haus-
haltsmitglied und ist für die nicht auskunftsfähige Person ein 
Betreuer oder eine Betreuerin bestellt, so ist dieser oder diese 
auskunftspflichtig, soweit die Auskunft in seinen oder ihren 
Aufgabenbereich fällt. Benennt eine wegen einer Krankheit 
oder Behinderung nicht auskunftsfähige Person eine Vertrau-
ensperson und erteilt diese die für sie erforderliche Auskunft, 
erlischt die Auskunftspflicht.
Soweit keine Anhaltspunkte entgegenstehen, wird im Sinne des 
§ 25 Absatz 4 Zens G 2022 vermutet, dass alle auskunftspflich-
tigen Personen eines Haushalts befugt sind, Auskünfte auch 
für die jeweils anderen Personen des Haushalts zu erteilen.

Nach § 23 Absatz 1 Zens G 2022 erfolgt die Auskunftserteilung 
grundsätzlich elektronisch. Bei elektronischer Auskunftsertei-
lung sind die Angaben über das den Auskunftspflichtigen zur 
Verfügung gestellte Verfahren zu erteilen. Im Fall der schrift-
lichen Auskunftserteilung können die ausgefüllten Erhebungs-
vordrucke gebührenfrei übersendet werden, wenn sie sich in 
amtlichen hierfür vorgesehenen Umschlägen befinden. Bei 
Inanspruchnahme einer besonderen Versendungsform unter 
Verwendung der amtlich vorgesehenen Umschläge hat der 
Absender den die jeweils gültige Briefgebühr übersteigenden 
Betrag zu tragen.
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine 
richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Ertei-
lung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden.
Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
‒ vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, 

Absatz 2 und 5 Satz 1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht  
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder

‒ entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der  
vorgeschriebenen Form erteilt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden.
Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung  
keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grund-
sätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich ge-
regelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden.
Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere 
zulässig an: 
‒ öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des 

statistischen Verbunds, die mit der Durchführung einer 
Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
statistischen Ämter der Länder, das Statistische Amt der  
Europäischen Union [Eurostat]),

‒ Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. 
I T Z Bund, Rechenzentren der Länder, Beleglesezentren, Ver-
sand- und Druckdienstleister, Hotline-Dienstleister).

Nach § 32 Absatz 1 Zens G 2022 dürfen die statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, den obersten 
Bundes- oder Landesbehörden Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen übermitteln, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen.
Nach § 32 Absatz 2 Zens G 2022 dürfen die statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder für ausschließlich kommunal- 
statistische Zwecke den für statistische Aufgaben zuständigen 
Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände (Statistik- 
stellen) auf Ersuchen für deren Zuständigkeitsbereich Einzel- 
angaben zu den Erhebungsmerkmalen sowie zu den Hilfsmerk-
malen „Straße“ und „Hausnummer“ oder nach Blockseiten zu-
sammengefasste Einzelangaben übermitteln. Die Übermittlung 

rosep01
Entwurf



Seite 4 von 4

ist nur zulässig, wenn das Statistikgeheimnis durch gesetzlich 
vorgeschriebene Maßnahmen, insbesondere zur räumlichen, 
organisatorischen und personellen Trennung der Statistikstel-
len von den für nichtstatistische Aufgaben zuständigen Stellen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, gewährleistet ist. Die 
Hilfsmerkmale sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, späte-
stens jedoch zwei Jahre nach Übermittlung, zu löschen.
Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen 
oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissen-
schaftlicher Vorhaben 
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so 

anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnis-
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den 
Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können 
(faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen 
Bundesamtes und der statistischen Ämter der Länder Zu-
gang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift (formal 
anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame 
Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die 
Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Trennung und Löschung, Ordnungsnummern
Familienname, Vornamen, Anschrift der Wohnung und Lage 
der Wohnung im Gebäude, Tag der Geburt ohne Monats- und 
Jahresangabe und Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen oder 
einer anderen für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person 
sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchfüh-
rung der Erhebung dienen. Diese Hilfsmerkmale werden von 
den Erhebungsmerkmalen zum frühestmöglichen Zeitpunkt ge-
trennt und gesondert gespeichert oder gesondert aufbewahrt.
Nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfs-
merkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit sind sie zu 
löschen, spätestens vier Jahre nach dem 15. Mai 2022.
Die Fragebogen oder die Datensätze mit den erhobenen An-
gaben werden nach Abschluss der Aufbereitung des Zensus, 
spätestens vier Jahre nach dem 15. Mai 2022, vernichtet bzw. 
gelöscht.
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verar-
beitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetz-
lichen Verpflichtungen erforderlich ist.
Die Ordnungsnummern bei der Verwendung des Papierfrage-
bogens sind die Zugangsnummer, der Aktivierungscode und ein 
Belegkennzeichen am unteren Seitenrand des Fragebogens. Sie 
dienen der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen 
Personen sowie der technischen Durchführung des Erhebungs- 
und Aufbereitungsverfahrens. Sie enthalten keine über die 
erhobenen Informationen hinausgehenden Angaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse.
Die Zugangsnummer dient der Zuordnung des Fragebogens zu 
der auskunftspflichtigen Person. Diese Zuordnung erfolgt beim 
Erstkontakt durch die für diese Erhebung verpflichteten Erhe-
bungsbeauftragten. 
Der Aktivierungscode besteht aus einer frei vergebenen Zei-
chenfolge und dient zusammen mit der Zugangsnummer der 
Teilnahme und Identifikation am Online-Meldeverfahren. Das 
Belegkennzeichen dient ausschließlich der Organisation des 
Erhebungs- und Aufbereitungsverfahrens und ist bestehend 
aus der Zugangsnummer, dem Erhebungsnamen sowie einer 
Ziffer für das zuständige Bundesland.

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten,  
Möglichkeiten der Auskunftserteilung
Zur Entlastung der zu Befragenden werden Erhebungsbeauf-
tragte im Sinne des § 14 B Stat G in Verbindung mit § 20 Zens G 
2022 eingesetzt. Die Erhebungsbeauftragten haben ihre Be-
rechtigung nachzuweisen. Sie müssen die Gewähr für Zuver-
lässigkeit und Verschwiegenheit bieten und sind zur Geheim-
haltung besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tätigkeit 
gewonnenen Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfah-
ren oder für andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung 
gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.
Die Erhebungsbeauftragten sollen den Befragten bei der Be-
antwortung der Fragen behilflich sein. Die in den Fragebogen 
enthaltenen Fragen können mündlich gegenüber den Erhe-
bungsbeauftragten oder elektronisch oder schriftlich beant-
wortet werden. Ihnen sind von den angetroffenen Auskunfts-
pflichtigen auf Verlangen die Daten zu den Merkmalen nach 
§ 13 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 8, Absatz 2 Nummer 1 bis 3 
Zens G 2022 mündlich mitzuteilen. Diese Angaben sind den  
Erhebungsbeauftragten auch für andere in derselben Wohnung 
wohnende Personen auf Verlangen mündlich mitzuteilen. 
Die Erhebungsbeauftragten dürfen die Angaben selbst in die 
Erhebungsunterlagen eintragen oder elektronisch erfassen. 
Das gilt auch für weitere Eintragungen in die Erhebungsunter-
lagen oder elektronische Erfassungen, soweit die Auskunfts-
pflichtigen ihre Einwilligung erteilt haben, § 25 Absatz 5 Satz 4 
Zens G 2022.
Bei schriftlicher Auskunftserteilung können die ausgefüllten 
Fragebogen den Erhebungsbeauftragten übergeben oder bei 
der Erhebungsstelle abgegeben oder dorthin übersandt  
werden.
Eine weitere Auskunftserteilung erfolgt grundsätzlich elektro-
nisch.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutz- 
beauftragten, Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, können
‒ eine Auskunft nach Artikel 15 D S - G V O,
‒ die Berichtigung nach Artikel 16 D S - G V O,
‒ die Löschung nach Artikel 17 D S - G V O sowie
‒ die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S - G V O
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Daten bean-
tragen oder der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
nach Artikel 21 D S - G V O widersprechen.
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht 
werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetz-
lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstel-
lende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität 
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die jeweils  
zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten der  
statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an die  
jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet 
werden. Deren Kontaktdaten finden sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz. 
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